








da) Zusätzliche Urne in bereits belegtes Wahlgrab  EUR 500,00 
 (unabhängig von der Restlaufzeit) 

 

e) Jährliche Pflegeaufwand bei Erwerb zu Lebzeiten und nicht  

 hergerichteter Grabstelle. Zu entrichten bei Kauf und jeweils  

zum 1.1. des Kalenderjahres per Dauerauftrag 

 
ea) Einzelgrab und Urnenwahlgrab    EUR 35,00/Jahr 

ea) Doppelgrabstelle      EUR 70,00/Jahr 

 

3. Verlängerung der Nutzungszeit (Wahlgräber) 

a) Einzelgräber (Verlängerungsgebühr)    EUR 1375,00 

(vgl. § 20 Abs. 14 OFrdh) 

b) Einzelgräber (Ausgleichsgebühr1) pro Jahr   EUR 55,00 

(vgl. § 20 Abs. 14 OFrdh) 

c) Familiengräber (Verlängerungsgebühr pro Stelle)  EUR 1375,00 

(vgl. § 20 Abs. 14 OFrdh) 

d) Familiengräber (Ausgleichsgebühr1) pro Jahr und Stelle) EUR 55,00 

(vgl. § 20 Abs. 14 OFrdh) 

e) Urnenwahlgrabstätten (Verlängerungsgebühr)   EUR 1100,00 

(vgl. § 20 Abs. 14 OFrdh) 

f) Urnenwahlgrabstätten (Ausgleichsgebühr1) pro Jahr  EUR 55,00 

(vgl. § 20 Abs. 14 OFrdh) 

g) Urnengemeinschaftswahlgräber (Ausgleichsgebühr)  EUR 1500,00 

Pflegefrei Rasen (vgl. § 20 Abs. 14 OFrdh) 

h) Urnengemeinschaftswahlgräber (Ausgleichsgebühr)  EUR 75,00 

Pflegefrei Rasen  (vgl. § 20 Abs. 14 OFrdh) 

i) Urnengemeinschaftswahlgräber (Ausgleichsgebühr)  EUR 1850,00 

Pflegefrei, sais.Bepflanzung (vgl. § 20 Abs. 14 OFrdh) 

j) Urnengemeinschaftswahlgräber (Ausgleichsgebühr)  EUR 92,50 

Pflegefrei, sais.Bepflanzung (vgl. § 20 Abs. 14 OFrdh) 

 

 

                                                
 



II. im Genehmigungsverfahren für: 

1. ein Grabmal auf einem       

a) Reihengrab       EUR -- 

b) Einzelgrab       EUR 40,00 

c) Familiengrab (mehrstelliges Grab)    EUR 40,00 

 
2. die Erteilung einer Erlaubnis      EUR 25,00 

(vgl. § 4 Abs. 3 OFrdh) 

 
3. eine Exhumierung       EUR 80,00 

 

4. die Ausstellung einer Verleihungsurkunde    EUR 50,00 

(gilt auch für Rechtsnachfolger vgl. § 20 Abs. 11 OFrdh) 

 

III. für die Anfertigung (Öffnung und Schließung des Grabes) eines: 

Die Arbeiten werden von der Stadt Köln ausgeführt. 
Für diese gilt die Friedhofsgebührenordnung der Stadt Köln, 
welche über den Bestatter abgerechnet wird. 

 
IV. für eine Exhumierung 

Die Arbeiten werden von der Stadt Köln ausgeführt. 
Für diese gilt die Friedhofsgebührenordnung der Stadt Köln, 
welche über den Bestatter abgerechnet wird. 
 

V. für eine Umbettung        

Die Arbeiten werden von der Stadt Köln ausgeführt. 
Für diese gilt die Friedhofsgebührenordnung der Stadt Köln, 
welche über den Bestatter abgerechnet wird. 

 

VI.  Entfernung von Grabmalen und sonst. Baulichen Elementen (gem. § 34 FO) 

Für das Entfernen und Entsorgen der Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
(Fundamente) durch die Friedhofsverwaltung nach Ablauf der Ruhe- bzw. Nutzungszeit 
werden bei Beantragung der Grabmalgenehmigung einmalig für die jeweilige Grabstätte bis zu 
deren Auflösung/Rückgabe folgende Gebühren erhoben: 
 
a) für ein einstelliges Wahlgrab oder Tiefengrab:   EUR 500,00 

b) für ein mehrstelliges Wahlgrab:     EUR 750,00 

c) für ein Urnenwahlgrab:      EUR 350,00 

d) Urnengemeinschaftswahlgräber Pflegefrei    EUR 0,00 

 






